
Drucksache:  

0 1 1 9 / 2 0 2 2 / I V  . . .  
00347509.doc 

 

Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 1 1 9 / 2 0 2 2 / I V  
D a t um: 

21.12.2022 

Fe de rführung: 

Dezernat III, Amt für Verkehrsmanagement 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Be vorrechtigung Radfahrende 
E isengreinweg/Gaisbergstraße - 

Prüfung Verkehrsversuch 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: K en ntnis genommen: Han dzeichen: 

Bezirksbeirat Weststadt 07.02.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Ausschuss für Klima-
schutz, Umwelt und Mobi-
lität 

01.03.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 23.03.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 30. März 2023 
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Zusammenfassung der Information:  

Der Bezirksbeirat Weststadt, der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität und 
der Gemeinderat nehmen die Information zum Ergebnis der Prüfung Verkehrsversuch Be-
vorrechtigung Radfahrende Eisengreinweg/Gaisbergstraße zur Kenntnis. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen:   

Die Einrichtung eines Verkehrsversuchs wird abgelehnt, weshalb keine finanziellen Auf-
wendungen entstehen. 

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die Einrichtung einer Bevorrechtigung der Radachse Gaisbergstraße – Eisengreinweg 
wurde ausgiebig geprüft und wird abgelehnt. Eine Änderung der Vorfahrtregelung an der 
Stelle widerspricht den Grundsätzen einer Knotenpunktplanung und würde zu gravieren-
den Sicherheitsmängeln mit hohem Konflikt- und Unfallpotential führen.  
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Sitzung des Bezirksbeirates Weststadt vom 07.02.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Weststadt vom 07.02.2023 

2.1 B evorrechtigung Radfahrende Eisengreinweg/Gaisbergstraße 
– Prüfung Verkehrsversuch 
Informationsvorlage 0199/2022/IV 

Herr Blaszczyk vom Amt für Mobilität geht auf die Informationsvorlage anhand einer Prä-
sentation (Anlage 01 zur Drucksache 0119/2022/IV) ein. Anschließend steht er für Fragen 
zur Verfügung. 

Es melden sich zu Wort: Stadtrat Rothfuß, Bezirksbeirätin Glitscher-Bailey, Bezirksbeirat 
Ostheim, Bezirksbeirat Dr. Kind, Bezirksbeirat Schön, Bezirksbeirat Margies, Bezirksbei-
rat Vetter, Bezirksbeirätin Schmidt, Bezirksbeirätin Kalisch, Bezirksbeirat Weber, Be-
zirksbeirätin Dr. Bühler, Bezirksbeirat Dr. Heindl 

Im Wesentlichen werden die Themen Einhaltung von Verkehrsregeln, Reduzierung Ge-
schwindigkeit Steigerweg, Vorschläge für Bevorrechtigungen für Radfahrende (beispiels-
weise auf der Gaisbergstraße Richtung Süden), Verbesserung für den Radverkehr, Kno-
tenpunkte, Radstrategie, Arbeitsgemeinschaft Rad, Autos vermehrt aus der Stadt verdrän-
gen, Sicherheit für Zufußgehende (Abtrennung mit Zaun zwischen Rad- und Fußwegen), 
Eisengreinweg und Gaisbergstraße mit Rechts-vor-Links-Regelung (mit entsprechender 
Markierung), zur Verbesserung der Sichtbeziehung Eisengreinweg / Gaisbergstraße Mau-
er durch Zaun ersetzen (Privatbesitz), besprochen. 

Abschließend bitten Bezirksbeirat Vetter und Bezirksbeirätin Schmidt die Verwaltung zu 
prüfen, ob eine farbliche Hervorhebung der kritischen Stellen (beispielsweise Fahrrad-, 
Zufußgehenden-Piktogramm oder „Vorsicht Gefahrenstelle“ auf der Straße) mehr Sicher-
heit für alle Verkehrsteilnehmenden mit sich bringen könnte. 

Herr Blaszczyk sagt dies zu. 

Mit diesem Arbeitsauftrag nehmen die Mitglieder des Bezirksbeirates die Informationsvor-
lage ohne weiteren Aussprachebedarf zur Kenntnis. 

gezeichnet 
Kerstin Henkel 
Vorsitzende 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobi-

lität vom 01.03.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vom 01.03.2023  

6 .1 B evorrechtigung Radfahrende Eisengreinweg/Gaisbergstraße – Prüfung Verkehrsver-
such  
Informationsvorlage 0019/2022/IV 

Bürgermeister Schmidt-Lamontain führt in den Tagesordnungspunkt ein, welcher auf ei-
nem Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen und die GAL beruht. Mit diesem Antrag 
wurde die Verwaltung aufgefordert, einen Verkehrsversuch zur Bevorrechti-gung des 
Radverkehrs in beiden Richtungen an der Querung über den Steigerweg zwischen Gais-
bergstraße und Eisengreinweg zu prüfen. Bürgermeister Schmidt-Lamontain erläutert, 
dass diese Vorlage schon im Bezirksbeirat Weststadt am 07.02.2023 behandelt wurde. Er 
betont, dass die Verwaltung den Verkehrsversuch gerne umgesetzt hätte, allerdings sei in 
der ausgiebigen Prüfung des Vorhabens festgestellt worden, dass der Verkehrsversuch 
nicht umsetzbar sei. Eine Änderung der Vorfahrtregel widerspreche den Grundsätzen ei-
ner Knotenpunktplanung und würde zu Sicherheitsmängeln mit erhöhtem Konflikt- und 
Unfallpotential führen. Man sei sich jedoch einig, für den Übergang von der Gaisbergstraße 
und der durchaus hoch frequentierten Fahrradstraße eine bessere Lösung finden zu müs-
sen. Eine vernünftige Überleitung, auch an den Straßenbahn- und S-Bahn-Haltestellen, 
müsse gefunden werden, um einen reibungsloseren Ablauf der gesamten Verkehrssituati-
on zu gewährleisten.  

Bei der anschließenden Diskussion melden sich zu Wort: 

Stadtrat Pfeiffer, Stadträtin Dr. Röper, Stadtrat Rothfuß, Stadträtin Stolz, Stadtrat Michels-
burg 

Folgende Punkte und Fragen werden angesprochen: 

 Die Verwaltung wird gebeten, im Jahr 2024 über erarbeitete Lösungsansätze und über 
Lösungsansätze hinausgehende weitere Fortschritte zu berichten. 

 Die Bedeutsamkeit der Radachse, die aufgrund der hohen Frequentierung eine Haupt-
achse darstelle, wird betont. 

 Zum Vorschlag aus dem Bezirksbeirat bezüglich der Verbesserung der Fahrbahnmar-
kierung im Bereich Gaisbergstraße/Eisengreinweg sei es interessant, den aktuellen 
Stand und Ergebnisse zu erfahren. 

 Außerdem solle der Wartebereich für Radfahrende neben dem Alois-Link Platz, am 
Ende der Gaisbergstraße an der Kreuzung zum Steigerweg geprüft werden. Da man die 
von der Rohrbacher Straße kommenden Autos sehr spät erst sehe, solle kontrolliert 
werden, ob der Haltepunkt für Radfahrende an diesem Punkt vergrößert werden kön-
ne. 
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 Dem Radverkehr aus der Gaisberstraße solle Vorfahrt vor dem Autoverkehr, der vom 
Steigerweg kommt und Richtung Rohrbacher Straße fährt, gewährt werden. Die abkni-
ckende Vorfahrt vom Steigerweg solle indes aufgehoben werden. 

 Wie bereits in der letzten Sitzung des Bezirksbeirates stelle sich die Frage, ob in dem 
Verkehrsbereich eine Rechts-vor-Links Regelung eingeführt werden könnte. Ent-
sprechende Haltelinien und Verkehrsschilder seien dann anzubringen. Dies könne 
langfristig die Verkehrssituation entschleunigen und den Radfahrenden aus der Gais-
bergstraße einen Vorrang einräumen. 

 Wichtig zur Gewährleistung einer besseren Übersicht sei zudem die Anbringung von 
Spiegeln im Bereich Gaisbergstraße/Eisengreinweg/Steigerweg.  

 Eine Anbringung von fahrbahnbreiten Schwellen am Steigerweg könne zudem den 
Verkehr verlangsamen. Dies solle geprüft werden.  

Im Verlauf der Diskussion weist Bürgermeister Schmidt-Lamontain darauf hin, dass die 
Radachse Gaisbergstraße/Eisengreinweg einen hohen Stellenwert im Radwegenetz der 
Stadt Heidelberg habe. Dieser Abschnitt werde daher im Rahmen des Radstrategie-
Konzeptes prioritär behandelt, um einen weiter gefassten Lösungsansatz zu entwickeln. 

Eine Aussage, wann die Fahrbahnmarkierungen im Bereich Gaisbergstraße/ Eisengrein-
weg angebracht werden, könne aufgrund der begrenzten Arbeitskapazitäten im zuständi-
gen Amt nicht getroffen werden.  

Im Laufe der Diskussion sagt Bürgermeister Schmidt-Lamontain folgende Arbeitsaufträge 
an die Verwaltung zu: 

 Prüfung einer Erweiterung des Haltebereiches für Radfahrende im Bereich Gaisberg-
straße und Steigerweg (im Rahmen der Erarbeitung der Radverkehrsstrategie) 

 Prüfung, ob die Gaisbergstraße zu einer Vorfahrtsstraße ernannt und die abknickende 
Vorfahrtsstraße, die am Alois-Link Platz vorbeiführt, aufgehoben werden kann (im 
Rahmen der Erarbeitung der Radverkehrsstrategie) 

 Prüfung der Anbringung von Verkehrsspiegeln im Bereich Gaisbergstraße, Eiseng-
reinweg und Steigerweg. 

 Prüfung der Anbringung von Schwellen am Steigerweg. 

gezeichnet 
Raoul Schmidt-Lamontain 
Bürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2023 

39 .1 B evorrechtigung Radfahrende Eisengreinweg/Gaisbergstraße- 
Prüfung Verkehrsversuch 
Informationsvorlage 0119/2022/IV  

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner weist auf das Beratungsergebnis aus der Sitzung 
des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vom 01.03.2023 und die darin ent-
haltenen Arbeitsaufträge hin. 

Von Seiten des Gemeinderates gibt es keinen Aussprachebedarf. Somit nehmen die Mit-
glieder des Gemeinderates die Informationsvorlage unter Berücksichtigung der Arbeits-
aufträge aus dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität zur Kenntnis. 

Folgende Arbeitsaufträge wurden festgehalten: 

 Prüfung einer Erweiterung des Haltebereiches für Radfahrende im Bereich Gaisberg-
straße und Steigerweg (im Rahmen der Erarbeitung der Radverkehrsstrategie) 

 Prüfung, ob die Gaisbergstraße zu einer Vorfahrtsstraße ernannt und die abknickende 
Vorfahrtsstraße, die am Alois-Link Platz vorbeiführt, aufgehoben werden kann (im 
Rahmen der Erarbeitung der Radverkehrsstrategie) 

 Prüfung der Anbringung von Verkehrsspiegeln im Bereich Gaisbergstraße, Eiseng-
reinweg und Steigerweg. 

 Prüfung der Anbringung von Schwellen am Steigerweg. 

gezeichnet  
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Begründung:  

Die Verkehrssituation bei der Querung über den Steigerweg aus dem Eisengreinweg kommend ist im 
Bestand eindeutig durch VZ 205 (Vorfahrt achten) sowie der eindeutigen baulichen Gestaltung gere-
gelt. Der Eisengreinweg führt mit einer Fahrbahnbreite von etwa 3,25 Metern in rechtem Winkel auf 
die etwa 6,00 Meter breite Fahrbahn des Steigerwegs. In Gegenrichtung, aus der Gaisbergstraße 
kommend, wird die Querung des Steigerwegs durch eine separate Aufstellfläche, das VZ 206 (STOP) 
und der baulichen Gestaltung neben einer Grüninsel ebenfalls eindeutig geregelt. Radfahrende biegen 
von dort in den Steigerweg ein, ehe sie nach rechts in den Eisengreinweg oder weiter im Steigerweg 
bergauf gelangen.  

Die aktuelle Querungssituation im Bereich Eisengreinweg/Steigerweg ist im Hinblick auf das Unfall-
geschehen unauffällig. In den letzten drei Jahren wurde kein einziger Unfall polizeilich erfasst. Um die 
Sichtbarkeit der querenden und wartenden Radfahrenden und zu Fuß Gehenden zu verbessern, wur-
de bereits eine ergänzende Beleuchtung eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmenden verhalten sich in 
der Bestandssituation entsprechend der örtlichen Gegebenheiten: Radfahrende sind sich der Vor-
rangregelung bewusst, fahren langsam an die Querungsstelle heran und überqueren den Steigerweg 
in den vorhandenen Zeitlücken. 

1. Prüfung und Bewertung des beantragten Verkehrsversuchs 

Der Verkehrsversuch sieht die Umkehr der bestehenden Vorrangregelung im Bereich Eisengreinweg, 
Steigerweg und Gaisbergstraße vor. Damit würde Radfahrenden in Verbindung vom Eisengreinweg 
zur Gaisbergstraße Vorrang eingeräumt werden. Die Maßnahme soll in Bezug auf Wartezeit, Sicher-
heit und Komfort die Situation für Radfahrende verbessern.  

2. Anforderungen an Knotenpunkte 

Die Vorrangregelung an einem Knotenpunkt muss von allen Verkehrsteilnehmenden eindeutig er-
kennbar und begreifbar sein, um eine sichere Nutzung der Verkehrsanlage zu gewährleisten. Am 
Knotenpunkt muss für die untergeordnete Fahrtrichtung eine sichtbare Unterbrechung im Verlauf der 
Straße vorliegen, die übergeordnete Richtung einen durchgehenden und übergeordneten Charakter 
aufweisen. Diese Proportionen sind im Bestand vorhanden, wodurch Verkehrsteilnehmende intuitiv 
die Vorrangregelung anwenden können. Eine Umkehr der Vorrangregelung widerspricht den be-
schriebenen Prinzipien einer Knotenpunktgestaltung in Gänze und würde dadurch eine konfliktbehaf-
tete Situation schaffen.  

3. Sichtverhältnisse 

Bei einer Umkehr der Vorrangregelung muss für die nun wartepflichtigen Fahrzeuge auf dem Stei-
gerweg eine ausreichende Anfahrsicht an der Einmündung Eisengreinweg nachgewiesen werden, die 
bei 30 km/h mindestens 30 Meter, gemessen in 3,00 Meter Abstand vom Fahrbahnrand, beträgt. Auf-
grund der bestehenden Einfriedungen und Mauern kann eine entsprechende Anfahrsicht nicht er-
reicht werden.  
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Damit besteht die Gefahr, dass wartepflichtige Verkehrsteilnehmende nicht einschätzen können, ob 
sie anhalten müssen bzw. wann sie wieder anfahren können. Herannahende, dann bevorrechtigte, 
Radfahrende aus dem Eisengreinweg werden nicht rechtzeitig erkannt.  
Auch mit dem Verkehrszeichen VZ 206 (STOP) können die nachzuweisenden Sichtverhältnisse nicht 
eingehalten werden. 

4. Re gelung mit Lichtsignalanlage 

Um die beschriebenen Schwierigkeiten der eindeutigen Begreifbarkeit, den Sichtverhältnissen und 
der Gestaltung der Verkehrsführung zu lösen, wurde auch eine signaltechnische Regelung geprüft. 
Die Situation vor Ort lässt eine solche Regelung jedoch aufgrund verschiedener Einschränkungen und 
Konflikte nicht zu. Mit 3,25 Meter Fahrbahnbreite (Eisengreinweg) ist es nicht möglich, dass neben 
einem bei Rot wartenden Fahrzeug ein entgegenkommendes Fahrzeug in den Eisengreinweg einfährt. 
Auch ist nicht ausreichend Fläche verfügbar, um eine sichere Führung von Radverkehr und Motori-
siertem Individualverkehr (MIV) nebeneinander zu gewährleisten. Für Radfahrende aus der Gais-
bergstraße müssten zwei separate Signale und Haltepunkte eingerichtet werden – eines für die Ein-
fahrt in den Eisengreinweg sowie ein weiteres für Radfahrende, welche den Steigerweg weiter berg-
auf fahren. Für die erforderlichen Einrichtungen einer barrierefreien Verkehrsanlage sind nicht aus-
reichend Flächen verfügbar. Neben diesen technischen und baulichen Hindernissen spricht auch die 
Erwartung von häufigen Rotlichtverstößen durch Radfahrende aufgrund geringer Akzeptanz der War-
tezeiten gegen die Einrichtung einer Lichtsignalanlage. Fällt die Lichtsignalanlage aus, ist keine si-
chere Verkehrsführung anhand analoger Verkehrszeichen und Markierungen möglich.  

5. ÖPNV-Auswirkung 

Der Busverkehr wird durch eine Wartepflicht behindert. Auch hier fehlt eine ausreichende Sicht auf 
bevorrechtigte Radfahrende. Dadurch kann es zu plötzlichen und starken Bremsmanövern kommen, 
wobei Fahrgäste im Bus gefährdet werden. Um dies zu verhindern, wäre ein Zwangshalt für Busse 
erforderlich. Ein Bus kann aufgrund der Sichtverhältnisse auch dann bei Annäherung eines Rades den 
Konfliktbereich nicht zuverlässig einsehen und räumen. Für Anwohnende entsteht eine Lärmmehr-
belastung durch anfahrende Busse. Eine signaltechnische Unterbindung des Radvorrangs bei Busan-
näherung erfordert eine aufwändige Signalanlage. 

6. Zusammenfassung 

Die ausführliche Prüfung der Möglichkeiten eine Vorrangänderung, um eine Bevorrechtigung der 
Achse Gaisbergstraße-Eisengreinweg zu erzielen, hat die damit verbundenen Mängel aufgezeigt, 
welche die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden gravierend beeinträchtigen würden. Bei einer 
vorfahrtgeregelten Lösung kann weder eine ausreichende Sicht auf die bevorrechtigten Verkehrs-
teilnehmenden sichergestellt noch die Erkennbarkeit und Begreifbarkeit der Situation der unterge-
ordneten Verkehrsteilnehmenden garantiert werden. Auch eine Signalisierung des Knotenpunktes 
kann einen geregelten Ablauf nicht sicherstellen.  
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Zudem wird die Akzeptanz der Wartezeiten kritisch gesehen. Aus diesen Gründen wird die Einrichtung 
eines Verkehrsversuchs abgelehnt.   
 
Die Radachse, auf der sich der hier behandelte Abschnitt befindet, hat einen hohen Stellenwert im 
Radwegenetz der Stadt Heidelberg. Im Rahmen des Radstrategie-Konzeptes wird daher diese Stelle 
prioritär behandelt, um einen weiter gefassten Lösungsansatz zu erarbeiten.   

Be teiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Eine Beteiligung ist nicht erforderlich. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 

N ummer/n: 
( C odierung) 

+  / - 
b e rührt: Z i el/e: 

MO1  Umwelt-, stadt- und sozialverträglichen Verkehr fördern 
  Be gründung: 

  
Zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur werden Maßnahmen er-
griffen, wenn diese keine sicherheitskritischen Situationen für Radfahrende 
und beteiligte Verkehrsteilnehmende erzeugen.  

   

 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine. 
 

gezeichnet 
Raoul Schmidt-Lamontain 

 

 

Anlagen zur Drucksache:  

N ummer: Be zeichnung  

01 Bilder Verkehrssituation Eisengreinweg/Gaisbergstraße 
   

 


	Betreff:
	Beratungsfolge:

	Zusammenfassung der Information:
	Zusammenfassung der Begründung:
	Sitzung des Bezirksbeirates Weststadt vom 07.02.2023
	Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung

	Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vom 01.03.2023
	Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung

	Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2023
	Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung

	Begründung:
	1. Prüfung und Bewertung des beantragten Verkehrsversuchs
	2. Anforderungen an Knotenpunkte
	3. Sichtverhältnisse
	4. Regelung mit Lichtsignalanlage
	5. ÖPNV-Auswirkung
	6. Zusammenfassung
	Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen
	Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg
	Anlagen zur Drucksache:

